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S t a t u t e n 
 
 

Verein „Freunde des Bibelwerkes“ 
 
 

1. Vereinsname 
Der Verein führt den Namen „Freunde des Bibelwerkes“, im Folgenden kurz 
Verein genannt. 

2. Sitz des Vereines 
Der Sitz des Vereines ist in Linz, Kapuzinerstr. 84. Die Tätigkeit des Vereines er-
streckt sich vor allem auf die Diözese Linz, ist aber darüber hinaus für Bibelinte-
ressierte aus ganz Österreich und auch aus dem Ausland offen. 

3. Zweck und Ziel des Vereines 
a) Die Tätigkeit des Vereines ist uneigennützig und nicht auf Gewinn ausgerich-

tet. Der Verein ist parteipolitisch ungebunden und unabhängig. 
b) Weitergabe der ganzheitlichen, spirituellen und lebensspendenden Botschaft 

der Bibel an alle interessierten Menschen, gemeinsam mit TheologInnen, Er-
wachsenenbildnerInnen, in der Pastoral Tätigen und anderen. 

c) Unterstützung der Ziele des Bibelwerkes der Diözese Linz vor allem in den 
Bereichen: 

• Aus- und Weiterbildung von MultiplikatorInnen in der Bibelpastoral 
• Aus- und Weiterbildung der ReferentInnen des Bibelwerkes  
• Bibelausstellung 
• Linzer Fernkurse (biblische und theologische) 
• Zeitschrift „Bibelsaat“ 
• Erstellung schriftlicher Behelfe für die Bibelarbeit 

4. Ideelle Mittel zur Erreichung des Vereinszweckes 
a) Abhalten von Vorträgen, Seminaren, Kursen 
b) Präsentation von Bibelausstellungen 
c) Erstellung von schriftlichen Behelfen 
d) Unterstützung der Herausgabe der „Bibelsaat“ (offizielles Organ des Bibelwer-

kes der Diözese Linz) 
e) Veranstaltung von Studienreisen und Bibelfesten 
f) Öffentlichkeitsarbeit 

5. Finanzielle Mittel 
Die zur Besorgung der Aufgaben des Vereines erforderlichen Mittel werden auf-
gebracht durch: 
a) Mitgliedsbeiträge und Förderbeiträge 
b) Erträgnisse aus eigenen Veranstaltungen 
c) Freiwillige Spenden, Sammlungen, Vermächtnisse 
d) Spenden, Subventionen und Zuwendungen aller Art 
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6. Mitgliedschaft 
a) Jede natürliche oder juristische Person kann Mitglied werden. 
b) Alle Mitglieder haben Sitz und Stimme in der Generalversammlung sowie das 

aktive und passive Wahlrecht zu jeder Vereinsfunktion. 
Sie sind verpflichtet, zur Verwirklichung der Vereinsziele beizutragen sowie die 
Mitgliedsbeiträge zu bezahlen. 

c) Die Mitgliedschaft kann mit Ablauf jedes Kalenderjahres durch nachweisliche 
Verständigung des Vorstandes beendet werden. Bereits eingegangene Ver-
pflichtungen sind jedoch zu erfüllen. 
Wenn das Verhalten eines Mitgliedes dem Verein schadet oder dessen Zielen 
grob zuwiderläuft, kann die Mitgliedschaft durch einen Vorstandsbeschluss 
aberkannt werden. 

7. Organe des Vereines 
a) Generalversammlung 
b) Vorstand 
c) Prüfungsausschuss 

8. Generalversammlung 
Mindestens einmal jährlich findet eine ordentliche Generalversammlung statt. 
Der Obmann/die Obfrau hat zu einer außerordentlichen Generalversammlung 
einzuladen, wenn dies vom Vorstand, einem Zehntel der Vereinsmitglieder oder 
einem Mitglied des Prüfungsausschusses unter Bekanntgabe der Tagesordnung 
gewünscht wird. 
Zu jeder Generalversammlung sind sämtliche Mitglieder schriftlich mit Angabe der 
Tagesordnung und mit Einhaltung einer 14-tägigen Frist unter der von ihnen zu-
letzt genannten Adresse einzuladen. 
Um beschlussfähig zu sein, ist die Anwesenheit von mindestens der Hälfte der 
Vereinsmitglieder nötig. Sollte die Beschlussfähigkeit nicht gegeben sein, ist die 
Generalversammlung eine halbe Stunde nach dem Einladungstermin ohne Rück-
sicht auf die Anzahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig. 
Die Generalversammlung entscheidet mit einfacher Mehrheit. 
Die Generalversammlung hat insbesondere folgende Aufgaben 

a) Wahl der Vorstandsmitglieder 
b) Bestellung des Prüfungsausschusses und der Beiräte 
c) Entlastung des Kassiers 
d) Entlastung und Kontrolle des Vorstandes 
e) Festlegung von Mitgliedsbeiträgen 
f) Änderung der Statuten 
g) Erlassen von Richtlinien für den Vorstand und die Mitglieder 
h) Auflösung des Vereines 

9. Vereinsvorstand 
a) Zusammensetzung 

Der Vereinsvorstand besteht aus 
Obmann/Obfrau (Vorsitzende/r) 
Obmann-Stellvertreter/in 
Schriftführer/in 
Kassier/in und 
Referent/in für Öffentlichkeitsarbeit 
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Mindestens je ein Mitglied des Vorstandes soll Mitarbeiter/in des Bibelwerkes 
Linz und Mitglied des ehrenamtlichen Linzer Bibelteams sein. 

b) Funktionen 
Der Obmann/die Obfrau vertritt den Verein nach außen. Er leitet und beruft 
die Generalversammlung und den Vereinsvorstand ein. Bei Stimmengleichheit 
ist die Stimme des Obmannes/der Obfrau maßgebend. 
Der Schriftführer/die Schriftführerin ist zuständig für den Schriftverkehr und 
die Protokollführung über sämtliche Vereinsversammlungen. Schriftstücke 
sind vom Schriftführer/der Schriftführerin gemeinsam mit dem Obmann/der 
Obfrau zu unterfertigen. Wird damit eine finanzielle Verpflichtung für den Ver-
ein begründet, bedarf es der zusätzlichen Unterfertigung durch den Kas-
sier/der Kassierin.  
Dem Kassier/der Kassierin obliegen die finanziellen Angelegenheiten. 
Dem Referenten/der Referentin für Öffentlichkeitsarbeit obliegt die me-
dienwirksame Verbreitung der Vereinsanliegen und Vereinstätigkeiten. 

c) Aufgaben 
Zumindest einmal pro Kalender-Halbjahr findet eine Vorstandssitzung statt. 
Der Vorstand entscheidet als Kollegialorgan. Seine Funktionsperiode erstreckt 
sich über drei Jahre. Die Funktion nachgewählter Vorstandsmitglieder endet 
mit der Funktionsperiode des Vereinsvorstandes. 
Der Vorstand entscheidet über die Aufnahme von Mitgliedern. 
Er kann Vereinsmitglieder als Beiräte zu den Beratungen einladen, um eine 
möglichst breite Basis zu schaffen. 
Zur Lösung spezieller Fragen ist er berechtigt auch Nichtmitglieder als Fach-
berater bei zu ziehen. 

10. Prüfungsausschuss 
Der Prüfungsausschuss besteht aus mindestens zwei nicht dem Vorstand ange-
hörenden Mitgliedern. Er hat sowohl die finanzielle Gebarung als auch die ord-
nungsgemäße Abwicklung beschlossener Vereinsaktivitäten zu prüfen und der 
ordentlichen Generalversammlung zu berichten. 

11. Schiedsgericht 
Streitigkeiten unter Mitgliedern, die aus dem Vereinsverhältnis entstehen, werden 
durch ein Schiedsgericht geschlichtet, zu dem jeder der streitenden Teile ein Mit-
glied des Vereines wählt; die beiden Mitglieder einigen sich über die Wahl eines 
dritten Mitgliedes (aus dem Kreis des Vorstandes) zum Obmann des Schiedsge-
richtes. Kommt über ihn keine Einigung zustande, so entscheidet das Los. Das 
Schiedsgericht fasst seine Beschlüsse mit Stimmenmehrheit, der Beschluss tritt 
sofort in Kraft. Die Beschlüsse des Schiedsgerichtes binden die streitenden Teile 
endgültig. 

12. Vereinsauflösung 
Die Auflösung des Vereines bedarf der Zweidrittelmehrheit der Generalversamm-
lung. Das Vermögen fällt nach der Auflösung dem Bibelwerk der Diözese Linz zu 
mit der Widmung, die Mittel im Sinne der Vereinsziele zu verwenden. 


